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Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 17.06.2019 

Antrag der Fraktion DIE LINKE.                                                                                            

Sehr geehrter Herr Göbel, 

wir bitten die beigefügte Anfrage der Kreistagsfraktion DIE LINKE auf die Tagesordnung 

der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 

17.06.2019 zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                

Regina Küchler                                                                                                                         

(Fraktionsgeschäftsführerin)

Düsseldorfer Str. 26

40822 Mettmann

Telefon:02104 – 99 29 73                                  
Fax: 02104 – 99 29 73 

E-Mail: info@linksfraktion-kreis-mettmann.de

Mettmann, den 03.06.2019

An den Vorsitzenden                                        
des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- 
und Naturschutz

Herrn

Karl-Heinz Göbel                                              
Düsseldorfer Str. 26

40822 Mettmann

DIE LINKE. Fraktion im Kreistag des Kreises Mettmann
Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann                              



  F r a k t i o n  i m  K r e i s t a g

  d e s  K r e i s e s  M e t t m a n n

03.06.2019

Anfrage der Fraktion DIE LINKE zur Gülleausbringung im Kreis Mettmann

In den letzten Wochen erreichten die Kreistagsfraktion mehrere Klagen von Anwohnern
aus dem ländlichen Umland der Stadt Mettmann bezüglich häufiger Gülledüngung u.a. aus
dem  Münsterland  sowie  angeblichem  Biodünger  aus  dem  Sauerland,  der  Plastikteile
enthalten haben soll. Ebenfalls soll dort schon Klärschlamm abgelagert worden sein, ohne
diesen unterzupflügen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 

1. Finden überhaupt irgendwelche Kontrollen statt,  ob die gesetzlichen Auflagen zur
Luft- und Grundwasserreinheit eingehalten werden?

2. Wenn ja – wer führt diese Kontrollen durch? 
3. In welchen Zeitabständen? 
4. Was geschieht bei Verstößen gegen bestehende Verordnungen bzw. Grenzwerte? 
5. Gab es solche Verstöße in den letzten Jahren bereits (wie viele)? 
6. Falls  ja  -  wurden  diese  geahndet  (z.B.  Schadensregulierung  nach  dem

Verursacherprinzip, Bußgelder o.ä.)? 
7. Werden die Anwohner vor Ausbringung der Gülle in Kenntnis gesetzt um Fenster

und Türen schließen zu können?

Begründung: 

Hier geht es neben sauberer Luft an den Stadträndern des Kreises auch um die 
Reinhaltung von Brunnenwasser und Artensterben durch Überdüngung. 

gez. Ilona Küchler
Fraktionsvorsitzende


